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VORBEMERKUNGEN 

Dieses Merkblatt soll Bauherren und Entwurfsverfassern kompakt zusammengefasst 

aufzeigen, welche fachtechnischen Anforderungen an Windkraftanlagen aus wasser-

wirtschaftlicher Sicht zu berücksichtigen sind. Baurechtliche und andere gesetzliche 

Bestimmungen bleiben unberührt. Ferner ist das Merkblatt für den Vollzug durch die 

unteren Wasserbehörden bestimmt. 

Diese Ausfertigung ersetzt die Fassung vom Januar 2021. Sie enthält diverse Aktuali-

sierungen. 

ABKÜRZUNGEN 

In diesem Merkblatt werden unter anderen folgende Abkürzungen und Begriffe ver-

wendet: 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge-

setz) 

LWG Landeswassergesetz 

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen (AwSV) 

TRwS Technische Regel wassergefährdender Stoffe 

Untere Wasserbehörde Die Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die 

Stadtverwaltung 

Obere Wasserbehörde Die Struktur- und Genehmigungsdirektion  

Nord bzw. Süd 
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GELTUNGSBEREICH DES MERKBLATTS 

Dieses Merkblatt gilt nur für Windkraftanlagen und deren Kabeltrassen, die außerhalb 

eines Schutzgebietes im Sinne des § 2 Absatz 32 AwSV liegen (Wasserschutzgebiete 

und Heilquellenschutzgebiete). In Schutzgebieten ist eine Beteiligung der oberen 

Wasserbehörde erforderlich. 

Das Merkblatt ist nicht anzuwenden bei Windkraftanlagen oder deren Kabeltrassen, 

die in Gewässernähe oder innerhalb eines festgesetzten oder vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebietes errichtet bzw. verlegt werden sollen. Solche Vorhaben 

bedürfen einer näheren Betrachtung durch die zuständige Wasserbehörde. 

HINWEISE 

Windkraftanlagen werden entweder nach immissionsschutzrechtlichen oder nach bau-

rechtlichen Vorschriften genehmigt. 

In Windkraftanlagen werden verschiedene feste und flüssige wassergefährdende 

Stoffe eingesetzt, insbesondere Hydraulikflüssigkeiten, Schmieröle, Schmierfette und 

Transformatorenöle. Es handelt sich um Anlagen zum Verwenden wassergefährden-

der Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft. Diese müssen so beschaffen sein 

und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige 

Veränderung der Eigenschaften von Gewässern – auch des Grundwassers – nicht zu 

besorgen ist (§ 62 Absatz 1 WHG). Die konkrete technische Ausgestaltung und die 

entsprechenden Betreiberpflichten sind in der AwSV1 und in den nachgeordneten 

Technischen Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS2) festgelegt. Diese Anforde-

rungen sind bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Windkraftanlagen zu 

beachten. 

Von Bedeutung ist ferner der Abstand der Windkraftanlagen sowie der zugehörigen 

Kabeltrassen zu Gewässern. Nach Möglichkeit sollten Anlagen nicht in Gewässernähe 

errichtet werden. Quellbereiche sind als wasserwirtschaftlich bedeutsame Zonen von 

jeglicher Bebauung freizuhalten. 

Windkraftanlagen selbst werden in der Regel nicht in Gewässernähe errichtet. Anders 

verhält es sich bei den Kabeltrassen für Strom- und Telekommunikationsleitungen, die 

                                            
1 Im Internet z. B. unter https://www.bmuv.de/GE179 oder https://www.gesetze-im-internet.de/  
2 Erhältlich im DWA-Shop unter https://shop.dwa.de/  

https://www.bmuv.de/GE179
https://www.gesetze-im-internet.de/
https://shop.dwa.de/
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mitunter entlang von oberirdischen Gewässern verlegt werden oder diese sogar kreu-

zen – dann sind besondere Anforderungen einzuhalten. 

Sofern ein Abstand von 10 m zur Uferlinie eines Gewässers dritter Ordnung bzw. 

40 m zur Uferlinie eines Gewässers erster oder zweiter Ordnung3 unterschritten wird, 

handelt es sich um eine Anlage im Sinne des § 36 WHG, die einer Genehmigung 

nach § 31 LWG bedarf. Hierfür zuständig ist in der Regel die untere Wasserbehörde.  

STANDARDANFORDERUNGEN 

Die unteren Wasserbehörden werden gebeten, der jeweiligen Genehmigungsbehörde 

der Windkraftanlage(n) mindestens folgende Nebenbestimmungen mitzuteilen. Beson-

dere Umstände können weitere oder geänderte Nebenbestimmungen erfordern. 

1. Es wird empfohlen, in Windkraftanlagen zwecks Minderung des Gefährdungspo-

tenzials möglichst keine Stoffe oder Gemische zu verwenden, die als deutlich 

wassergefährdend (WGK 2) oder als stark wassergefährdend (WGK 3) einge-

stuft sind.  

2. Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe müssen dicht, standsicher 

und gegenüber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemi-

schen Einflüssen hinreichend widerstandsfähig sein (§ 17 Absatz 2 AwSV). Die 

Anlagen dürfen nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden 

(§ 62 Absatz 2 WHG). Dazu zählen insbesondere die in § 15 AwSV genannten 

Regeln, unter anderem die im DWA-Regelwerk als Arbeitsblätter veröffentlichten 

technischen Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS)4. 

3. Transformatoren und andere Anlagenteile, in denen sich flüssige wassergefähr-

dende Stoffe befinden, müssen nach Maßgabe des § 18 AwSV über eine flüssig-

keitsundurchlässige Rückhalteeinrichtung verfügen. Das Rückhaltevolumen 

muss mindestens dem Volumen entsprechen, das bei Betriebsstörungen bis 

zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt werden 

kann. 

                                            
3 Zur Einteilung oberirdischer Gewässer siehe § 3 LWG. Die Gewässer erster und zweiter Ordnung werden im 
Geoexplorer des Wasserportals Rheinland-Pfalz dargestellt (https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/2025/, 
Thema „Gewässer“). 
4 Erhältlich im DWA-Shop unter https://shop.dwa.de/  

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/2025/
https://shop.dwa.de/
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4. Kann bei einer Betriebsstörung nicht ausgeschlossen werden, dass wasserge-

fährdende Stoffe aus Anlagenteilen austreten, sind unverzüglich Maßnahmen 

zur Schadensbegrenzung zu ergreifen (§ 24 Absatz 1 AwSV). Die Anlage ist un-

verzüglich außer Betrieb zu nehmen, wenn eine Gefährdung oder Schädigung 

eines Gewässers nicht auf andere Weise verhindert werden kann; soweit erfor-

derlich, ist die Anlage zu entleeren.  

5. Tritt ein wassergefährdender Stoff in einer nicht nur unerheblichen Menge aus, 

ist dies unverzüglich der unteren Wasserbehörde, der nächsten allgemeinen 

Ordnungsbehörde oder der Polizei zu melden (§ 24 Absatz 2 AwSV, § 65 Absatz 

3 LWG). Die Verpflichtung besteht auch bei dem Verdacht, dass wassergefähr-

dende Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge bereits ausgetreten sind, 

wenn eine Gefährdung eines Gewässers oder von Abwasseranlagen nicht aus-

zuschließen ist. 

6. Es sind Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung sowie Maßnahmen zum 

Aufnehmen von Leckagen vorzusehen, beispielsweise Abschalten von Pumpen, 

Schließen von Absperreinrichtungen, Verwendung von Bindemitteln, Reinigung 

der Flächen, Abpumpen oder Absaugen aus Rückhalteeinrichtungen. Die dazu 

notwendigen Materialien und Hilfsmittel sind in ausreichender Menge ständig 

vorzuhalten. 

7. Ausgetretene wassergefährdende Stoffe sind so schnell wie möglich – längstens 

innerhalb der maximal zulässigen Beanspruchungsdauer der Rückhalteeinrich-

tung – von Dichtflächen zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies 

gilt auch für betriebsbedingt auftretende Spritz- und Tropfverluste. 

8. Die bei einer Betriebsstörung angefallenen festen oder flüssigen Gemische sind 

ordnungsgemäß entweder als Abfall zu entsorgen oder als Abwasser zu beseiti-

gen. 

9. Für die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist eine Anla-

gendokumentation gemäß § 43 AwSV zu führen (d. h. zu erstellen und aktuell 

zu halten). Die Anlagendokumentation ist nach Maßgabe von TRwS 779 Ab-

schnitt 10.3 Absatz 2 zusammenzustellen5. Sie ist bei einem Wechsel des Betrei-

bers an den neuen Betreiber zu übergeben. 

                                            
5 Weitere Hilfestellung dazu gibt die „Arbeitshilfe Anlagendokumentation“ der SGD’en Nord und Süd. Erhältlich im 
Internet unter https://s.rlp.de/00f71 und unter https://s.rlp.de/kjxOj (Untergruppe „Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen“). 

https://s.rlp.de/00f71
https://s.rlp.de/kjxOj
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10. Das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen nach Anlage 4 AwSV ist an gut sichtbarer Stelle in der 

Nähe der Anlage(n) der Gefährdungsstufe A dauerhaft anzubringen (§ 44 Absatz 

4 AwSV). 

11. Nach Maßgabe des § 44 AwSV ist für die Anlage(n) zum Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen (ausgenommen Anlagen nach § 44 Absatz 4) eine Betriebs-

anweisung vorzuhalten. Darin zu regeln sind insbesondere alle wesentlichen 

Maßnahmen der Betreiberkontrollen, der Instandhaltung, der Instandsetzung, 

der Notfallmaßnahmen und der Prüfungen. Die Zuständigkeiten und Verantwort-

lichkeiten sind festzulegen. Die Betriebsanweisung ist auf Grundlage der Anla-

gendokumentation zu erstellen. Sie muss dem Betriebspersonal der Anlage je-

derzeit zugänglich sein. Das Betriebspersonal der Anlage ist regelmäßig zu un-

terweisen. Einzelheiten zu Aufbau und Inhalt der Betriebsanweisung können 

TRwS 779 Abschnitt 10.2 entnommen werden.  

12. Die Dichtheit von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 

die Funktionsfähigkeit deren Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu kon-

trollieren (§ 46 Absatz 1 AwSV). Festgestellte Mängel sind zeitnah und – soweit 

nach § 45 AwSV erforderlich – durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV zu be-

seitigen. 

13. Die einsehbaren Anlagenteile der primären Sicherheit (z. B. Behälter, Rohrleitun-

gen) und der sekundären Sicherheit (Rückhalteeinrichtungen) sind regelmäßig 

visuell auf ihren Zustand hin zu kontrollieren, insbesondere auch die Fugen oder 

Schweißnähte von Dichtflächen und sonstigen Rückhalteeinrichtungen.  

14. Umlade- und Abfüllvorgänge sind regelmäßig visuell auf Leckagen zu kontrollie-

ren. Leckagen sind unverzüglich zu beseitigen. 

15. Windkraftanlagen sind nach Maßgabe des § 46 Absatz 2 i. V. m. Anlage 5 AwSV 

durch einen Sachverständigen im Sinne des § 2 Absatz 33 AwSV prüfen zu las-

sen. 
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